
Auszug aus dem Proilokoill 
des Regierungsndes des Kafflons Zihich 

Sitzung vom 17. Dezember 1986 

4577. Nutzungsplanung Wasterkingen (Ergänzung) 
Bei der Genehmigung der Nutzungsplanung der Gemeinde Wasterkin-
gen (RRB Nr. 4678/1985) wurde die Zonenfestsetzung für das Gebiet 
Vorwisen sowie Teile des Grundstücks Kat.-Nr. 1087 infolge hängiger 
Rekurse einstweilen von der Genehmigung ausgenommen. 

Mit Beschlüssen Nrn. 167 und 168/1986 wies die Baurekurskommis-
sion I die Rekurse ab und bestätigte den Beschluss der Gemeindever-
sammlung Wasterkingen vom 11. Juni 1985 im beurteilten Umfang. Ein 
Weiterzug an den Regierungsrat ist nicht erfolgt, so dass der nachträg-
lichen Genehmigung nichts mehr entgegensteht. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Wasterkingen vom 
11. Juni 1985 festgesetzte Nutzungsplanung wird hinsichtlich der Zo-
nenzuweisung für das Gebiet Vorwisen sowie Teile des Grundstücks 
Kat.-Nr. 1087 nachträglich genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Wasterkingen, 8194 Wasterkin-
gen, die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht 
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 17. Dezember 1986 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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